
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/3/17 14Os145/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1998

Norm

StGB §208

Rechtssatz

Die zur Gefährdung der sittlichen, seelischen oder gesundheitlichen Entwicklung von Personen unter sechzehn Jahren

geeignete Handlung muß vor einer geschützten Person vorgenommen werden. Die Tat muß in Gegenwart des Opfers

auf eine solche Art und Weise gesetzt werden, daß sie von diesem visuell oder auditiv wahrgenommen werden kann.

Briefliche oder telefonische Übermittlungen erfüllen den Tatbestand nicht.
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